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(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden) 

VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EG) Nr. 923/2009 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 16. September 2009 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1692/2006 zur Aufstellung des zweiten „Marco Polo“- 
Programms über die Gewährung von Finanzhilfen der Gemeinschaft zur Verbesserung der 

Umweltfreundlichkeit des Güterverkehrssystems („Marco Polo II“) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER 
EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Ge
meinschaft, insbesondere auf Artikel 71 Absatz 1 und 
Artikel 80 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Kommission, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial
ausschusses ( 1 ), 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags ( 2 ), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In der Halbzeitbilanz zum Verkehrsweißbuch der Euro
päischen Kommission von 2001 mit dem Titel „Für ein 
mobiles Europa — Nachhaltige Mobilität für unseren 
Kontinent“ vom 22. Juni 2006 wird das Potenzial des 
Programms Marco Polo, das durch die Verordnung (EG) 
Nr. 1382/2003 des europäischen Parlaments und des 
Rates vom 22. Juli 2003 über die Gewährung von Fi
nanzhilfen der Gemeinschaft zur Verbesserung der Um
weltfreundlichkeit des Güterverkehrssystems („Programm 
Marco Polo“) ( 3 ) geschaffen wurde, hervorgehoben, als 

Finanzierungsquelle dazu beizutragen, Betreibern auf 
überlasteten Straßen Alternativen durch andere Verkehrs
träger zu bieten. Das Programm Marco Polo ist daher ein 
Grundelement der aktuellen Verkehrspolitik. 

(2) Werden keine entschiedenen Maßnahmen ergriffen, wird 
der Straßengüterverkehr in Europa bis 2013 um mehr als 
60 % zunehmen. Dies würde zu einer geschätzten Zu
nahme des grenzüberschreitenden Straßengüterverkehrs 
um 20,5 Mrd. Tonnenkilometer im Jahr in der Europäi
schen Union bis zum Jahr 2013 führen und hätte nega
tive Folgen durch zusätzliche Kosten für Straßeninfra
strukturen, Verkehrsunfälle, Staus, lokale und globale 
Schadstoffemissionen, Umweltschäden sowie Risiken für 
die Zuverlässigkeit der Versorgungskette und der Logis
tikprozesse. 

(3) Um diesen Anstieg bewältigen zu können, ist es erfor
derlich, den Kurzstreckenseeverkehr, die Schiene und die 
Binnenschifffahrt stärker als bisher zu nutzen und den 
Verkehrs- und Logistiksektor, einschließlich der Trocken
häfen und anderer Plattformen, die die Intermodalität 
erleichtern, zu weiteren wirkungsvollen Initiativen anzu
regen, um neue Konzepte und die Nutzung technischer 
Innovationen im Bereich aller Verkehrsträger und ihrer 
Verwaltung zu fördern. 

(4) Es ist das Ziel der Europäischen Union, umweltfreundli
che Verkehrsträger zu stärken, unabhängig davon, ob 
dies zu einem spezifischen Verlagerungs- oder Vermei
dungseffekt beim Straßengüterverkehr führt. 

(5) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1692/2006 ( 4 ) war die 
Kommission aufgefordert, eine Bewertung des Pro
gramms Marco Polo II (nachstehend „Programm“ ge
nannt) durchzuführen und erforderlichenfalls Vorschläge 
zur Änderung dieses Programms vorzulegen.
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( 1 ) Stellungnahme vom 24. März 2009 (noch nicht im Amtsblatt ver
öffentlicht). 

( 2 ) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 23. April 2009 
(noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates 
vom 27. Juli 2009. 

( 3 ) ABl. L 196 vom 2.8.2003, S. 1. ( 4 ) ABl. L 328 vom 24.11.2006, S. 1.



(6) Eine externe Bewertung der Ergebnisse des Programms 
Marco Polo hat gezeigt, dass dieses Programm seinen 
Zielen hinsichtlich einer Verkehrsverlagerung voraussicht
lich nicht gerecht wird, und hat Empfehlungen zur Ver
besserung seiner Wirksamkeit gegeben. 

(7) Die Kommission hat die in der externen Bewertung vor
geschlagenen Maßnahmen sowie weitere Maßnahmen zur 
Erhöhung der Wirksamkeit des Programms einer Folgen
abschätzung unterzogen. Diese zeigte die Notwendigkeit, 
eine Reihe von Änderungen an der Verordnung (EG) Nr. 
1692/2006 vorzunehmen, um die Teilnahme von Klein- 
und Kleinstunternehmen zu fördern, die Schwellen für 
die Förderfähigkeit von Aktionen zu senken, die Förder
intensität zu erhöhen und die Durchführungs- und Ver
waltungsverfahren des Programms zu vereinfachen. 

(8) Die Teilnahme von Klein- und Kleinstunternehmen an 
dem Programm sollte gefördert werden; dazu sollte es 
auch Einzelunternehmen gestattet werden, Finanzmittel 
zu beantragen, und die Schwellen für die Förderfähigkeit 
von Projekten, die von Binnenschifffahrtsunternehmen 
eingereicht werden, sollten gesenkt werden. 

(9) Die Schwellen für die Förderfähigkeit für Finanzierungs
vorschläge sollten gesenkt und außer im Falle von ge
meinsamen Lernaktionen in verlagerten Tonnenkilo
metern pro Jahr angegeben werden. Diese Schwellen soll
ten für den gesamten Durchführungszeitraum der im 
Anhang genannten Aktionen berechnet werden, ohne 
einen jährlichen Prozentsatz für die Ausführung festzule
gen. Bei Aktionen zur Straßenverkehrsvermeidung sollten 
keine besonderen Schwellen mehr erforderlich sein, und 
für diese Art von Aktionen, katalytische Aktionen und 
Meeresautobahnen-Aktionen sollte eine Mindestdauer 
eingeführt werden. 

(10) Die Förderintensität sollte erhöht werden; dazu sollte der 
Begriff „Güter“ definiert werden, um dieses Element bei 
der Berechnung der Verkehrsverlagerung zu berücksichti
gen, und in Ausnahmenfällen sollten bei Startverzögerun
gen Verlängerungen der Höchstdauer von Aktionen zu
lässig sein. Der Anpassung der Förderintensität von 1 
EUR auf 2 EUR nach dem in Anhang I der Verordnung 
(EG) Nr. 1692/2006 vorgesehenen Verfahren sollte im 
Text des Anhangs in der geänderten Fassung Rechnung 
getragen werden. 

(11) Zur Vereinfachung der Durchführung des Programms 
sollte Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1692/2006 
über Förderungsbedingungen für Zusatzinfrastruktur ge
strichen werden. Darüber hinaus sollte das Ausschussver
fahren für die jährliche Auswahl der zu fördernden Ak
tionen abgeschafft werden. 

(12) Im Bereich der Meeresautobahnen sollte eine detailliertere 
Verbindung zwischen dem Programm und dem trans
europäischen Verkehrsnetz (TEN-V), das den Rahmen 
für die Meeresautobahnen festlegt, hergestellt werden, 
und in die Bewertung der Umweltverträglichkeit sollten 
alle externen Kosten der Aktionen einfließen. 

(13) Die Verordnung (EG) Nr. 1692/2006 sollte daher ent
sprechend geändert werden. 

(14) Um die Maßnahmen gemäß dieser Verordnung möglichst 
schnell durchführen zu können, sollte die Verordnung so 
bald wie möglich nach ihrem Erlass in Kraft treten — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Verordnung (EG) Nr. 1692/2006 wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 2 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„p) ‚Güter‘: für die Zwecke der Berechnung der von der 
Straße auf andere Verkehrsträger verlagerten Tonnen
kilometer die beförderten Waren, die intermodale Be
förderungseinheit und das Straßenfahrzeug, einschließ
lich der leeren intermodalen Beförderungseinheiten 
und der leeren Straßenfahrzeuge, sofern diese von 
der Straße auf andere Verkehrsträger verlagert werden.“ 

2. Artikel 4 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Aktionen sind von Unternehmen oder Konsortien 
einzureichen, die in Mitgliedstaaten oder in gemäß 
Artikel 3 Absätze 3 und 4 beteiligten Ländern niedergelas
sen sind.“ 

3. Artikel 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) Meeresautobahnen-Aktionen; diese Aktionen müs
sen innerhalb der Europäischen Union die Merk
male eines vorrangigen Vorhabens im Bereich der 
Meeresautobahnen aufweisen, die im Rahmen der 
Entscheidung Nr. 1692/96/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. Juli 1996 über 
gemeinschaftliche Leitlinien für den Aufbau eines 
transeuropäischen Verkehrsnetzes (*) festgelegt wur
den; 

___________ 
(*) ABl. L 228 vom 9.9.1996, S. 1.“
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b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die spezifischen Förderungsbedingungen und 
sonstigen Anforderungen an die verschiedenen Aktionen 
sind im Anhang festgelegt.“ 

4. Artikel 7 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 7 

Staatliche Beihilfen 

Eine Finanzhilfe der Gemeinschaft für Aktionen im Rahmen 
des Programms schließt die Gewährung nationaler, regiona
ler oder lokaler öffentlicher Mittel oder staatlicher Beihilfen 
für dieselben Aktionen nicht aus, soweit diese Beihilfen mit 
den Regelungen des Vertrags für staatliche Beihilfen verein
bar sind und innerhalb der für die jeweilige Aktionsart im 
Anhang festgelegten kumulativen Grenzen liegen.“ 

5. Artikel 8 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 8 

Einreichung von Aktionen 

Aktionen sind der Kommission gemäß den nach Artikel 6 
erlassenen Einzelvorschriften einzureichen. Dabei sind alle 
notwendigen Angaben zu machen, damit die Kommission 
ihre Auswahl gemäß den in Artikel 9 festgelegten Kriterien 
treffen kann. 

Gegebenenfalls stellt die Kommission den Antragstellern 
Hilfe zur Verfügung, um ihr Antragsverfahren zu erleich
tern, z. B. mit Hilfe eines Online-Help Desks.“ 

6. Artikel 9 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 9 

Auswahl von Aktionen für die Finanzhilfe 

Die eingereichten Aktionen werden von der Kommission 
bewertet. Bei der Auswahl der Aktionen für die Finanzhilfe 
aufgrund des Programms berücksichtigt die Kommission 
Folgendes: 

a) die in Artikel 1 genannten Ziele; 

b) die im Anhang in der entsprechenden Spalte festgesetz
ten Bedingungen; 

c) den Beitrag der Aktionen zur Verringerung der Über
lastung im Straßenverkehr; 

d) den Beitrag der Aktionen zum jeweiligen Umweltnutzen 
und den Beitrag der Aktionen zur jeweiligen Verringe

rung der externen Kosten, einschließlich ihres Beitrags 
zur Verringerung negativer Umweltauswirkungen, der 
vom Kurzstreckenseeverkehr, der Schiene oder der Bin
nenschifffahrt geleistet wird. Besonderes Augenmerk gilt 
Aktionen, die über die rechtsverbindlichen Umwelt
anforderungen hinausgehen; 

e) die generelle Nachhaltigkeit der Aktionen. 

Die Kommission trifft die Entscheidung über die Gewäh
rung einer Finanzhilfe, nachdem sie den in Artikel 10 ge
nannten Ausschuss unterrichtet hat. 

Die Kommission setzt die Begünstigten von ihrer Entschei
dung in Kenntnis.“ 

7. Artikel 14 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Kommission legt dem Europäischen Par
lament, dem Rat, dem Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen eine 
Mitteilung zu den Ergebnissen des Programms Marco 
Polo für den Zeitraum von 2003 bis 2010 vor. Sie 
legt diese Mitteilung vor, bevor sie einen Vorschlag für 
ein drittes ‚Marco-Polo‘-Programm ausarbeitet, und be
rücksichtigt die Feststellungen der Mitteilung bei der 
Ausarbeitung dieses Vorschlags.“ 

b) Folgender Absatz wird angefügt: 

„(2a) Die in Absatz 2 genannte Mitteilung hat ins
besondere Folgendes zum Gegenstand: 

— die Auswirkungen der vorliegenden Verordnung in 
der Fassung der Verordnung (EG) Nr. 923/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. September 2009 zur Änderung der Verordnung 
(EG) Nr. 1692/2006 zur Aufstellung des zweiten 
‚Marco Polo‘-Programms über die Gewährung von 
Finanzhilfen der Gemeinschaft zur Verbesserung 
der Umweltfreundlichkeit des Güterverkehrssystems 
(‚Marco Polo II‘) (*); 

— die Erfahrungen der Exekutivagentur für Wett
bewerbsfähigkeit und Innovation mit dem Pro
grammmanagement; 

— die Notwendigkeit, bei den Förderbedingungen auf 
der Grundlage von Sicherheit, Umweltfreundlichkeit 
und Energieeffizienz zwischen den Verkehrsträgern 
zu differenzieren;
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— die Wirksamkeit der Aktionen zur Straßenverkehrs
vermeidung; 

— die Notwendigkeit der Einführung einer bedarfsori
entierten Hilfe bei der Antragstellung unter Berück
sichtigung der Erfordernisse der Klein- und Kleinst
unternehmen im Verkehrsbereich; 

— die Anerkennung der wirtschaftlichen Rezession als 
außergewöhnlichen Grund für die Verlängerung der 
Laufzeiten von Aktionen; 

— die Senkung der Schwellen für die Förderfähigkeit 
für produktspezifische Aktionen; 

— die Möglichkeit, die Richtwerte der Mindestförder
schwellen für vorgeschlagene Aktionen außer in ver
lagerten Tonnenkilometern auch in Form von Ener
gieeffizienz und Umweltnutzen anzugeben; 

— die Angemessenheit der Einbeziehung der Beför
derungseinheit in die Definition des Begriffs ‚Güter‘; 

— die Verfügbarkeit vollständiger jährlicher Überblicke 
über Aktionen, die kofinanziert wurden; 

— die Möglichkeit der Gewährleistung der Kohärenz 
zwischen dem Programm, dem Aktionsplan ‚Logis
tik‘ und dem TEN-V durch Ergreifung der geeigneten 
Maßnahmen zur Koordinierung der Zuweisung von 
Gemeinschaftsmitteln, insbesondere für Meeres
autobahnen; 

— die Möglichkeit der Beihilfefähigkeit der in einem 
Drittland entstehenden Kosten, wenn die Aktion 
von Unternehmen aus einem Mitgliedstaat durch
geführt wird; 

— die Notwendigkeit, die besonderen Merkmale des 
Binnenschiffsverkehrssektors und seiner kleinen 
und mittleren Unternehmen, z. B. durch ein spezi
fisches Programm für den Binnenschiffsverkehrssek
tor, zu berücksichtigen; 

— die Möglichkeit der Ausdehnung des Programms auf 
Nachbarländer; und 

— die Möglichkeit einer weiteren Anpassung des Pro
gramms an die Mitgliedstaaten, bei denen es sich um 
Inselstaaten oder Archipele handelt. 

___________ 
(*) ABl. L 266 vom 9.10.2009, S. 1.“ 

8. Artikel 15 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 15 

Aufhebung 

Die Verordnung (EG) Nr. 1382/2003 wird mit Wirkung 
vom 14. Dezember 2006 aufgehoben. 

Verträge im Zusammenhang mit Aktionen im Rahmen der 
Verordnung (EG) Nr. 1382/2003 unterliegen bis zu ihrem 
operationellen und finanziellen Abschluss weiterhin der ge
nannten Verordnung.“ 

9. Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1692/2006 erhält die 
Fassung des Anhangs der vorliegenden Verordnung. 

10. Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1692/2006 wird ge
strichen. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Geschehen zu Straßburg am 16. September 2009. 

Im Namen des Europäischen Parlaments 
Der Präsident 

J. BUZEK 

Im Namen des Rates 
Die Präsidentin 

C. MALMSTRÖM
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ANHANG 

„ANHANG 

Förderungsbedingungen und Anforderungen gemäß Artikel 5 Absatz 2 

Aktionsart A. Katalytisch 
Artikel 5 Absatz 1Buchstabe a 

B. Meeresautobahnen 
Artikel 5 Absatz 1Buchstabe b 

C. Verkehrsverlagerung 
Artikel 5 Absatz 1Buchstabe c 

D. Straßenverkehrsvermeidung 
Artikel 5 Absatz 1Buchstabe d 

E. Gemeinsames Lernen 
Artikel 5 Absatz 1Buchstabe e 

1. Förderungs
bedingungen 

a) Die katalytische Aktion wird 
ihr Ziel innerhalb eines Zeit
raums von höchstens 60 Mo
naten erreichen und bleibt 
nach einem realistischen Ge
schäftsplan anschließend vo
raussichtlich lebensfähig; 

a) Die Meeresautobahnen-Aktion 
wird ihr Ziel innerhalb eines 
Zeitraums von höchstens 60 
Monaten erreichen und bleibt 
nach einem realistischen Ge
schäftsplan anschließend vo
raussichtlich lebensfähig; 

a) Die Aktion zur Verkehrsver
lagerung wird ihr Ziel inner
halb eines Zeitraums von 
höchstens 36 Monaten errei
chen und bleibt nach einem 
realistischen Geschäftsplan an
schließend voraussichtlich le
bensfähig; 

a) Die Aktion zur Straßenver
kehrsvermeidung wird ihr Ziel 
innerhalb eines Zeitraums von 
höchstens 60 Monaten errei
chen und bleibt nach einem 
realistischen Geschäftsplan an
schließend voraussichtlich le
bensfähig; 

a) Die gemeinsame Lernaktion wird 
zu einer Verbesserung kommer
zieller Dienstleistungen am 
Markt führen, insbesondere 
durch Förderung und/oder Er
leichterung von Straßenverkehrs
vermeidung oder Verkehrsver
lagerung von der Straße auf 
den Kurzstreckenseeverkehr, die 
Schiene und die Binnenschiff
fahrt, indem die Zusammen
arbeit und Weitergabe von 
Know-how verbessert werden; 
sie wird maximal 24 Monate 
dauern; 

b) die katalytische Aktion ist auf 
europäischer Ebene hinsichtlich 
der Logistik, Technik, Metho
den, Ausrüstung, Produkte, In
frastruktur oder erbrachten 
Dienstleistungen innovativ; 

b) die Meeresautobahnen-Aktion 
ist auf europäischer Ebene hin
sichtlich der Logistik, Technik, 
Methoden, Ausrüstung, Pro
dukte, Infrastruktur oder er
brachten Dienstleistungen inno
vativ; hohe Dienstleistungsqua
lität, vereinfachte Verfahren 
und Kontrollen, Einhaltung 
von Sicherheitsstandards, guter 
Zugang zu den Häfen, effi
ziente Hinterlandverbindungen 
sowie flexible und effiziente 
Hafendienstleistungen werden 
ebenfalls berücksichtigt; 

b) die Aktion zur Verkehrsverlage
rung wird in den relevanten 
Märkten, insbesondere zwi
schen Verkehrsträgern, die eine 
Alternative zum ausschließ
lichen Straßentransport darstel
len, oder innerhalb der einzel
nen Verkehrsträgersektoren, zu 
keiner Wettbewerbsverzerrung 
führen, die dem gemeinsamen 
Interesse zuwiderläuft; 

b) die Aktion zur Straßenver
kehrsvermeidung ist auf euro
päischer Ebene hinsichtlich der 
Integrierung der Produktions
logistik in die Transportlogistik 
innovativ; 

b) die gemeinsame Lernaktion ist 
auf europäischer Ebene innova
tiv;

D
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Aktionsart A. Katalytisch 
Artikel 5 Absatz 1Buchstabe a 

B. Meeresautobahnen 
Artikel 5 Absatz 1Buchstabe b 

C. Verkehrsverlagerung 
Artikel 5 Absatz 1Buchstabe c 

D. Straßenverkehrsvermeidung 
Artikel 5 Absatz 1Buchstabe d 

E. Gemeinsames Lernen 
Artikel 5 Absatz 1Buchstabe e 

c) von der katalytischen Aktion 
wird eine tatsächliche, messbare 
und nachhaltige Verlagerung 
des Güterverkehrsaufkommens 
von der Straße auf den Kurz
streckenseeverkehr, die Schiene 
und die Binnenschifffahrt er
wartet; 

c) die Meeresautobahnen-Aktion 
soll eine sehr hohe Anzahl an 
Verbindungen von intermo
dalen Verkehrsdienstleistungen 
für den Güterverkehr mittels 
Kurzstreckenseeverkehr, gege
benenfalls einschließlich ge
mischter Dienstleistungen für 
Güter und Fahrgäste oder einer 
Kombination von Kurzstre
ckenseeverkehr und anderen 
Verkehrsträgern, bei der die 
Straßenabschnitte möglichst 
kurz sind, fördern; die Aktion 
sollte vorzugsweise integrierte 
Hinterlandgüterverbindungen 
an Schiene und/oder Binnen
schifffahrt fördern; 

c) für die Aktion zur Verkehrsver
lagerung wird ein realistischer 
Plan mit konkreten Zwischen
zielen vorgeschlagen; 

c) die Aktion zur Straßenver
kehrsvermeidung soll, ohne 
das Wirtschaftswachstum zu 
beeinträchtigen, eine höhere Ef
fizienz des grenzüberschreiten
den Güterverkehrs auf den eu
ropäischen Märkten fördern, in
dem Änderungen des Herstel
lungs- und/oder Vertriebsver
fahrens in den Brennpunkt rü
cken, wodurch kürzere Entfer
nungen, höhere Auslastungs
faktoren, weniger Leerfahrten, 
eine Verringerung von Abfall
strömen, eine Verringerung 
von Volumen und/oder Ge
wicht oder andere Auswirkun
gen erreicht werden, die zu ei
ner bedeutenden Verringerung 
des Straßengüterverkehrs füh
ren, sich jedoch nicht negativ 
auf die Produktion oder auf 
die Arbeitskräfte auswirken; 

c) die gemeinsame Lernaktion wird 
in den relevanten Märkten, ins
besondere zwischen Verkehrsträ
gern, die eine Alternative zum 
ausschließlichen Straßentrans
port darstellen, oder innerhalb 
der einzelnen Verkehrsträgersek
toren, zu keiner Wettbewerbs
verzerrung von solchem Aus
maß führen, dass sie dem ge
meinsamen Interesse zuwider
läuft; 

d) für die katalytische Aktion wird 
ein realistischer Plan mit kon
kreten Zwischenzielen vor
geschlagen und die Notwendig
keit einer lenkenden Unterstüt
zung der Kommission darge
legt; 

d) von der Meeresautobahnen-Ak
tion wird eine tatsächliche, 
messbare und nachhaltige Ver
lagerung des Güterverkehrsauf
kommens von der Straße auf 
den Kurzstreckenseeverkehr, 
die Binnenschifffahrt oder die 
Schiene erwartet, die höher 
liegt als die vorhergesagte Zu
wachsrate für den Güterver
kehr; 

d) stützt sich die Aktion zur Ver
kehrsverlagerung auf Dienstleis
tungen Dritter, die nicht Ver
tragsparteien des Fördervertrags 
sind, so legt der Antragsteller 
Nachweise eines transparenten, 
objektiven und nicht diskrimi
nierenden Verfahrens für die 
Auswahl der betreffenden 
Dienstleistungen vor. 

d) für die gemeinsame Lernaktion 
wird ein realistischer Plan mit 
konkreten Zwischenzielen vor
geschlagen und die Notwendig
keit einer lenkenden Unterstüt
zung der Kommission dargelegt. 

e) die katalytische Aktion wird in 
den relevanten Märkten, ins
besondere zwischen Verkehrs
trägern, die eine Alternative 
zum ausschließlichen Straßen
transport darstellen, oder inner
halb der einzelnen Verkehrsträ
gersektoren, zu keiner Wett
bewerbsverzerrung solchen 
Ausmaßes führen, dass sie 
dem gemeinsamen Interesse zu
widerläuft; 

e) für die Meeresautobahnen-Ak
tion wird ein realistischer Plan 
mit konkreten Zwischenzielen 
vorgeschlagen und die Notwen
digkeit einer lenkenden Unter
stützung der Kommission dar
gelegt; 

d) für die Aktion zur Straßenver
kehrsvermeidung wird ein rea
listischer Plan mit konkreten 
Zwischenzielen vorgeschlagen 
und die Notwendigkeit einer 
lenkenden Unterstützung der 
Kommission dargelegt;

D
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Aktionsart A. Katalytisch 
Artikel 5 Absatz 1Buchstabe a 

B. Meeresautobahnen 
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Artikel 5 Absatz 1Buchstabe e 

f) stützt sich die katalytische Ak
tion auf Dienstleistungen Drit
ter, die nicht Vertragsparteien 
des Fördervertrags sind, so legt 
der Antragsteller Nachweise ei
nes transparenten, objektiven 
und nicht diskriminierenden 
Verfahrens für die Auswahl 
der betreffenden Dienstleistun
gen vor. 

f) die Meeresautobahnen-Aktion 
wird in den relevanten Märk
ten, insbesondere zwischen 
Verkehrsträgern, die eine Alter
native zum ausschließlichen 
Straßentransport darstellen, 
oder innerhalb der einzelnen 
Verkehrsträgersektoren, zu kei
ner Wettbewerbsverzerrung 
solchen Ausmaßes führen, 
dass sie dem gemeinsamen In
teresse zuwiderläuft; 

e) die Aktion zur Straßenver
kehrsvermeidung wird in den 
relevanten Märkten, insbeson
dere zwischen Verkehrsträgern, 
die eine Alternative zum aus
schließlichen Straßentransport 
darstellen, zu keiner Wett
bewerbsverzerrung solchen 
Ausmaßes führen, dass sie 
dem gemeinsamen Interesse zu
widerläuft; 

g) stützt sich die Meeresautobah
nen-Aktion auf Dienstleistun
gen Dritter, die nicht Vertrags
parteien des Fördervertrags 
sind, so legt der Antragsteller 
Nachweise eines transparenten, 
objektiven und nicht diskrimi
nierenden Verfahrens für die 
Auswahl der betreffenden 
Dienstleistungen vor. 

f) stützt sich die Aktion zur Stra
ßenverkehrsvermeidung auf 
Dienstleistungen Dritter, die 
nicht Vertragsparteien des För
dervertrags sind, so legt der 
Antragsteller Nachweise eines 
transparenten, objektiven und 
nicht diskriminierenden Verfah
rens für die Auswahl der betref
fenden Dienstleistungen vor. 

2. Förderhöhen 
und Umfang 

a) Die Finanzhilfe der Gemein
schaft für katalytische Aktionen 
ist auf höchstens 35 % des Ge
samtbetrags der zur Erreichung 
der Ziele der Aktion erforderli
chen und durch die Aktion ver
ursachten Ausgaben be
schränkt. Für diese Ausgaben 
kann eine Finanzhilfe der Ge
meinschaft geleistet werden, so
weit sie unmittelbaren Bezug 
zur Durchführung der Aktion 
haben. Die förderfähigen Kos
ten für Zusatzinfrastruktur be
tragen höchstens 20 % der för
derfähigen Gesamtkosten der 
Aktion. 

a) Die Finanzhilfe der Gemein
schaft für Meeresautobahnen- 
Aktionen ist auf höchstens 
35 % des Gesamtbetrags der 
zur Erreichung der Ziele der 
Aktion erforderlichen und 
durch die Aktion verursachten 
Ausgaben beschränkt. Für diese 
Ausgaben kann eine Finanzhilfe 
der Gemeinschaft geleistet wer
den, soweit sie unmittelbaren 
Bezug zur Durchführung der 
Aktion haben. Die förderfähi
gen Kosten für Zusatzinfra
struktur betragen höchstens 
20 % der förderfähigen Ge
samtkosten der Aktion. 

a) Die Finanzhilfe der Gemein
schaft für Aktionen zur Ver
kehrsverlagerung ist auf höchs
tens 35 % des Gesamtbetrags 
der zur Erreichung der Ziele 
der Aktion erforderlichen und 
durch die Aktion verursachten 
Ausgaben beschränkt. Für diese 
Ausgaben kann eine Finanzhilfe 
der Gemeinschaft geleistet wer
den, soweit sie unmittelbaren 
Bezug zur Durchführung der 
Aktion haben. Die förderfähi
gen Kosten für Zusatzinfra
struktur betragen höchstens 
20 % der förderfähigen Ge
samtkosten der Aktion. 

a) Die Finanzhilfe der Gemein
schaft für Aktionen zur Stra
ßenverkehrsvermeidung ist auf 
höchstens 35 % des Gesamt
betrags der zur Erreichung der 
Ziele der Aktion erforderlichen 
und durch die Aktion ver
ursachten Ausgaben be
schränkt. Für diese Ausgaben 
kann eine Finanzhilfe der Ge
meinschaft geleistet werden, so
weit sie unmittelbaren Bezug 
zur Durchführung der Aktion 
haben. Die förderfähigen Kos
ten für Zusatzinfrastruktur be
tragen höchstens 20 % der för
derfähigen Gesamtkosten der 
Aktion. 

a) Die Finanzhilfe der Gemeinschaft 
für gemeinsame Lernaktionen ist 
auf höchstens 50 % des Gesamt
betrags der zur Erreichung der 
Ziele der Aktion erforderlichen 
und durch die Aktion verursach
ten Ausgaben beschränkt. Für 
diese Ausgaben kann eine Fi
nanzhilfe der Gemeinschaft ge
leistet werden, soweit sie unmit
telbaren Bezug zur Durchfüh
rung der Aktion haben.
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Für Ausgaben, die ab dem Zeit
punkt der Vorlage eines An
trags im Rahmen des Auswahl
verfahrens getätigt wurden, 
kann eine Finanzhilfe der Ge
meinschaft geleistet werden, so
fern die Gemeinschaftsunter
stützung endgültig bewilligt 
wird. Ein Beitrag zu den Kosten 
des beweglichen Vermögens er
folgt unter der Voraussetzung, 
dass diese Vermögensgegen
stände für die Dauer der Unter
stützung und gemäß den Fest
legungen des Fördervertrags 
hauptsächlich für die Aktion 
genutzt werden. 

Für Ausgaben, die ab dem Zeit
punkt der Vorlage eines An
trags im Rahmen des Auswahl
verfahrens getätigt wurden, 
kann eine Finanzhilfe der Ge
meinschaft geleistet werden, so
fern die Gemeinschaftsunter
stützung endgültig bewilligt 
wird. Ein Beitrag zu den Kosten 
des beweglichen Vermögens er
folgt unter der Voraussetzung, 
dass diese Vermögensgegen
stände für die Dauer der Unter
stützung und gemäß den Fest
legungen des Fördervertrags 
hauptsächlich für die Aktion 
genutzt werden. 

Für Ausgaben, die ab dem Zeit
punkt der Vorlage eines An
trags im Rahmen des Auswahl
verfahrens getätigt wurden, 
kann eine Finanzhilfe der Ge
meinschaft geleistet werden, so
fern die Gemeinschaftsunter
stützung endgültig bewilligt 
wird. Ein Beitrag zu den Kosten 
des beweglichen Vermögens er
folgt unter der Voraussetzung, 
dass diese Vermögensgegen
stände für die Dauer der Unter
stützung und gemäß den Fest
legungen des Fördervertrags 
hauptsächlich für die Aktion 
genutzt werden. 

Für Ausgaben, die ab dem Zeit
punkt der Vorlage eines An
trags im Rahmen des Auswahl
verfahrens getätigt wurden, 
kann eine Finanzhilfe der Ge
meinschaft geleistet werden, so
fern die Gemeinschaftsunter
stützung endgültig bewilligt 
wird. Ein Beitrag zu den Kosten 
des beweglichen Vermögens er
folgt unter der Voraussetzung, 
dass diese Vermögensgegen
stände für die Dauer der Unter
stützung und gemäß den Fest
legungen des Fördervertrags 
hauptsächlich für die Aktion 
genutzt werden. 

Für Ausgaben, die ab dem Zeit
punkt der Vorlage eines Antrags 
im Rahmen des Auswahlverfah
rens getätigt wurden, kann eine 
Finanzhilfe der Gemeinschaft ge
leistet werden, sofern die Ge
meinschaftsunterstützung end
gültig bewilligt wird. 

b) Gemeinschaftsmittel für Aktio
nen zur Straßenverkehrsvermei
dung dürfen nicht zur Unter
stützung von Unternehmens- 
oder Produktionsaktivitäten 
eingesetzt werden, die keine di
rekte Verbindung zum Ver
kehrs- oder Vertriebsbereich 
aufweisen. 

b) Die Finanzhilfe der Gemein
schaft, die von der Kommission 
auf der Grundlage des in Ton
nenkilometern gemessenen, 
von der Straße auf den Kurz
streckenseeverkehr, die Schiene 
und die Binnenschifffahrt ver
lagerten Verkehrsaufkommens 
bestimmt wird, beträgt anfäng
lich 2 EUR je 500 Tonnenkilo
meter verlagerter Güterver
kehrsleistung. Dieser Richt
betrag könnte insbesondere 
entsprechend der Qualität der 
Aktion oder dem tatsächlich er
zielten Umweltnutzen ange
passt werden. 

b) Die Finanzhilfe der Gemein
schaft, die von der Kommission 
auf der Grundlage des in Ton
nenkilometern gemessenen, 
von der Straße auf den Kurz
streckenseeverkehr, die Schiene 
und die Binnenschifffahrt ver
lagerten Verkehrsaufkommens 
bestimmt wird, beträgt anfäng
lich 2 EUR je 500 Tonnenkilo
meter verlagerter Güterver
kehrsleistung. Dieser Richt
betrag könnte insbesondere 
entsprechend der Qualität der 
Aktion oder dem tatsächlich er
zielten Umweltnutzen ange
passt werden. 

b) Die Finanzhilfe der Gemein
schaft, die von der Kommission 
auf der Grundlage des in Ton
nenkilometern gemessenen, 
von der Straße auf den Kurz
streckenseeverkehr, die Schiene 
und die Binnenschifffahrt ver
lagerten Verkehrsaufkommens 
bestimmt wird, beträgt anfäng
lich 2 EUR je 500 Tonnenkilo
meter verlagerter Güterver
kehrsleistung. Dieser Richt
betrag könnte insbesondere 
entsprechend der Qualität der 
Aktion oder dem tatsächlich er
zielten Umweltnutzen ange
passt werden. 

c) Die Finanzhilfe der Gemein
schaft beträgt anfänglich 2 
EUR je 500 Tonnenkilometer 
oder 25 Fahrzeugkilometer ver
miedener Güterverkehrsleis
tung. Dieser Richtbetrag könnte 
insbesondere entsprechend der 
Qualität der Aktion oder dem 
tatsächlich erzielten Umwelt
nutzen angepasst werden.
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c) Die Kommission kann nach 
dem in Artikel 10 Absatz 2 ge
nannten Verfahren die Entwick
lung der Kostenpositionen, auf 
denen diese Berechnung beruht, 
von Zeit zu Zeit erforderlichen
falls erneut überprüfen und den 
Betrag der Finanzhilfe der Ge
meinschaft erforderlichenfalls 
entsprechend anpassen. 

c) Die Kommission kann nach 
dem in Artikel 10 Absatz 2 ge
nannten Verfahren die Entwick
lung der Kostenpositionen, auf 
denen diese Berechnung beruht, 
von Zeit zu Zeit erforderlichen
falls erneut überprüfen und den 
Betrag der Finanzhilfe der Ge
meinschaft erforderlichenfalls 
entsprechend anpassen. 

c) Die Kommission kann nach 
dem in Artikel 10 Absatz 2 ge
nannten Verfahren die Entwick
lung der Kostenpositionen, auf 
denen diese Berechnung beruht, 
von Zeit zu Zeit erforderlichen
falls erneut überprüfen und den 
Betrag der Finanzhilfe der Ge
meinschaft erforderlichenfalls 
entsprechend anpassen. 

d) Die Kommission kann nach 
dem in Artikel 10 Absatz 2 ge
nannten Verfahren die Entwick
lung der Kostenpositionen, auf 
denen diese Berechnung beruht, 
von Zeit zu Zeit erforderlichen
falls erneut überprüfen und den 
Betrag der Finanzhilfe der Ge
meinschaft erforderlichenfalls 
entsprechend anpassen. 

3. Form und 
Dauer des För
dervertrags 

Die Finanzhilfe der Gemeinschaft 
für katalytische Aktionen wird auf 
der Grundlage von Förderverträgen 
mit geeigneten Bestimmungen für 
die Lenkung und Überwachung ge
währt. Im Regelfall beträgt die 
Höchstlaufzeit dieser Verträge 62 
Monate und ihre Mindestlaufzeit 
36 Monate. Im Falle außergewöhn
licher, vom Empfänger ausreichend 
begründeter Durchführungsver
zögerungen, z. B. aufgrund einer 
außergewöhnlichen wirtschaftli
chen Abwärtsbewegung, können 
sie ausnahmsweise um 6 Monate 
verlängert werden. 

Die Finanzhilfe der Gemeinschaft 
für Meeresautobahnen-Aktionen 
wird auf der Grundlage von För
derverträgen mit geeigneten Be
stimmungen für die Lenkung und 
Überwachung gewährt. Im Regelfall 
beträgt die Höchstlaufzeit dieser 
Verträge 62 Monate und ihre Min
destlaufzeit 36 Monate. Im Falle 
außergewöhnlicher, vom Empfän
ger ausreichend begründeter 
Durchführungsverzögerungen, z. 
B. aufgrund einer außergewöhnli
chen wirtschaftlichen Abwärts
bewegung, können sie ausnahms
weise um 6 Monate verlängert wer
den. 

Die Finanzhilfe der Gemeinschaft 
für Aktionen zur Verkehrsverlage
rung wird auf der Grundlage von 
Förderverträgen gewährt. Im Regel
fall beträgt die Höchstlaufzeit die
ser Verträge 38 Monate. Im Falle 
außergewöhnlicher, vom Empfän
ger ausreichend begründeter 
Durchführungsverzögerungen, z. 
B. aufgrund einer außergewöhnli
chen wirtschaftlichen Abwärts
bewegung, können sie ausnahms
weise um 6 Monate verlängert wer
den. 

Die Finanzhilfe der Gemeinschaft 
für Aktionen zur Straßenverkehrs
vermeidung wird auf der Grund
lage von Förderverträgen mit geeig
neten Bestimmungen für die Len
kung und Überwachung gewährt. 
Im Regelfall beträgt die Höchstlauf
zeit dieser Verträge 62 Monate und 
ihre Mindestlaufzeit 36 Monate. Im 
Falle außergewöhnlicher, vom 
Empfänger ausreichend begründe
ter Durchführungsverzögerungen, 
z. B. aufgrund einer außergewöhn
lichen wirtschaftlichen Abwärts
bewegung, können sie ausnahms
weise um 6 Monate verlängert wer
den. 

Die Finanzhilfe der Gemeinschaft für 
gemeinsame Lernaktionen wird auf 
der Grundlage von Förderverträgen 
mit geeigneten Bestimmungen für 
die Lenkung und Überwachung ge
währt. Im Regelfall beträgt die 
Höchstlaufzeit dieser Verträge 26 
Monate; sie kann auf Antrag des 
Empfängers im Rahmen der ur
sprünglichen Mittelausstattung um 
26 Monate verlängert werden, falls 
während der ersten 12 Monate der 
Durchführung positive Ergebnisse 
erzielt werden. 

Die Finanzhilfe der Gemeinschaft 
darf über diese 62 Monate bzw. 
ausnahmsweise 68 Monate hinaus 
nicht verlängert werden. 

Die Finanzhilfe der Gemeinschaft 
darf über diese 62 Monate bzw. 
ausnahmsweise 68 Monate hinaus 
nicht verlängert werden. 

Die Finanzhilfe der Gemeinschaft 
darf über diese 38 Monate bzw. 
ausnahmsweise 44 Monate hinaus 
nicht verlängert werden. 

Die Finanzhilfe der Gemeinschaft 
darf über diese 62 Monate bzw. 
ausnahmsweise 68 Monate hinaus 
nicht verlängert werden. 

Die Finanzhilfe der Gemeinschaft 
darf über diese Höchstlaufzeit von 
52 Monaten hinaus nicht verlängert 
werden.
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4. Vertragswert
schwelle 

Der Richtwert der Mindestförder
schwelle für eine katalytische Ak
tion beträgt 30 Mio. Tonnenkilo
meter oder deren volumetrisches 
Äquivalent des verlagerten Ver
kehrsaufkommens oder Straßenver
kehrsvermeidung pro Jahr, die 
während der gesamten Laufzeit 
des Fördervertrages erreicht werden 
müssen. 

Der Richtwert der Mindestförder
schwelle für eine Meeresautobah
nen-Aktion beträgt 200 Mio. Ton
nenkilometer oder deren volume
trisches Äquivalent des verlagerten 
Verkehrsaufkommens pro Jahr, die 
während der gesamten Laufzeit des 
Fördervertrages erreicht werden 
müssen. 

Der Richtwert der Mindestförder
schwelle für eine Aktion zur Ver
kehrsverlagerung beträgt 60 Mio. 
Tonnenkilometer oder deren volu
metrisches Äquivalent des verlager
ten Verkehrsaufkommens pro Jahr, 
die während der gesamten Laufzeit 
des Fördervertrages erreicht werden 
müssen; Für Verkehrsverlagerungs
aktionen zur Verlagerung auf Bin
nenwasserstraßen gilt eine beson
dere Schwelle von 13 Mio. Ton
nenkilometern oder deren volume
trisches Äquivalent des verlagerten 
Verkehrsaufkommens pro Jahr, die 
während der gesamten Laufzeit des 
Fördervertrages erreicht werden 
müssen. 

Der Richtwert der Mindestförder
schwelle je Aktion zur Straßenver
kehrsvermeidung beträgt 80 Mio. 
Tonnenkilometer oder 4 Mio. Fahr
zeugkilometer des vermiedenen 
Straßenverkehrsaufkommens pro 
Jahr, die während der gesamten 
Laufzeit des Fördervertrages er
reicht werden müssen. 

Der Richtwert der Mindestförder
schwelle für eine gemeinsame Lern
aktion beträgt 250 000 EUR. 

5. Verbreitung Die Ergebnisse und die Methoden 
katalytischer Aktionen werden ent
sprechend einem Verbreitungsplan 
verbreitet und der Austausch be
währter Praktiken wird gefördert, 
um zur Erreichung der Ziele dieser 
Verordnung beizutragen. 

Die Ergebnisse und die Methoden 
von Meeresautobahnen-Aktionen 
werden entsprechend einem Ver
breitungsplan verbreitet, und der 
Austausch bewährter Praktiken 
wird gefördert, um zur Erreichung 
der Ziele dieser Verordnung bei
zutragen. 

Es sind keine spezifischen Verbrei
tungsaktivitäten für Aktionen zur 
Verkehrsverlagerung vorgesehen. 

Die Ergebnisse und die Methoden 
von Aktionen zur Straßenverkehrs
vermeidung werden entsprechend 
einem Verbreitungsplan verbreitet, 
und der Austausch bewährter Prak
tiken wird gefördert, um zur Errei
chung der Ziele dieser Verordnung 
beizutragen. 

Die Ergebnisse und die Methoden 
gemeinsamer Lernaktionen werden 
entsprechend einem Verbreitungs
plan verbreitet, und der Austausch 
bewährter Praktiken wird gefördert, 
um zur Erreichung der Ziele dieser 
Verordnung beizutragen.“
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